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Beschlussvorlage
offentlich

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 47 "Alte
Gartnerei Altentreptow" der Stadt Altentreptow
hier: Beratung und Beschluss zur Aufstellung

Organisationseinheit: Datum
Fachgebiet Bau Gebaude Liegenschaften 21.01.2026
Verfasser: Einreicher:

Juliane Kiewitt

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Ausschuss fiir Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und

Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow 03.02.2026 o)

(Vorberatung)

Hauptausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung) 10.03.2026 o)

Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung) 24.03.2026 o)
Sachverhalt

Am 21.01.2026 stellte Herr Alexander Kasarinow einen Antrag auf Einleitung eines
Bauleitplanverfahrensder bei der Stadt Altentreptow und erklarte die Kostenibernahme
dessen. Weiterhin stellte er dazu konkrete Investitionsabsichten vor (siehe Anlage). Der
Vorhabentrager hat zugesichert, dass durch die Ubernahme der Planungs- und
ErschlieBungskosten keine negativen finanziellen Auswirkungen fir die Stadt zu erwarten
sind. Fur die Erbringung der stadtebaulichen Planungsleistungen hat der Vorhabentrager das
Planungsbiiro MIKAVI Planung GmbH gebunden.

Anlass der Planung ist die Wiedernutzbarmachung eines seit Jahrzehnten brachliegenden
Areals, das ehemals als Gartnerei genutzt wurde. Ziel ist die stadtebauliche Neuordnung und
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung und den Betrieb
eines Pferdehofes mit ergdnzenden Nutzungen.

Im Geltungsbereich soll ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
.Pferdehaltung und Reitsport* gemaf 8011 BauNVO festgesetzt werden. Das Vorhaben
umfasst:

e Errichtung eines Stallgebaudes fur bis zu 20 Pferde,

e Anlage eines Reitplatzes fur Unterricht und Training,

e Umnutzung vorhandener Bestandsgeb&ude fir Schulungs- und Aufenthaltszwecke
e Errichtung eines Betreiberwohnhauses zur Sicherstellung der Betriebsfiihrung,

e Schaffung von Stellplatzen und Erschliel3ungsflachen.

Die geplante Entwicklung tragt zur Aufwertung des brachliegenden Grundstticks bei und
schafft eine landschaftsvertragliche Nutzung, die den landlichen Charakter der Umgebung
starkt und Freizeitangebote fur die Bevilkerung erganzt.

Der Geltungsbereich umfasst eine Flache von rund 20ha in der Gemarkung Altentreptow,
Flurl2. Er beinhaltet die Flurstlicke 549/21, 549/24, 541/1, 542/3, 543, 570 und 571/1 (tlw.).

Die angestrebte Nutzung ist im derzeit geltenden Planungsrecht nicht zulassig. Der
Flachennutzungsplan stellt den Bereich als Mischgebiet dar, sodass eine Anderung im



Parallelverfahren gemaf 808 Abs.03 BauGB erforderlich ist.

Die nach § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche friihzeitigen Unterrichtung der Offentlichkeit soll
nach den Regeln des BauGB durch die Verwaltung oder einen beauftragten Dritten
durchgefuhrt werden. Die Behodrden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange werden
schriftlich gemaf 8 4 Abs. 1 BauGB durch die Verwaltung bzw. einen gemal3 § 4b BauGB
beauftragten Dritten beteiligt. Im Rahmen der friihzeitigen Offentlichkeits- und
Behdrdenbeteiligung wird Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich
wesentlich unterscheidende Losungen, die fur die Neugestaltung und Entwicklung des
Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung
informiert und aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprifung zu auf3ern.

Rechtliche Grundlage:

§ 2 Abs. 1 BauGB — Aufstellungsbeschluss

§ 2 Abs. 2 BauGB - Abstimmung mit Nachbargemeinden

§ 3 Abs. 1 BauGB - friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit

§ 4 Abs. 1 BauGB - frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonst. Trager offentlicher
Belange

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies
eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow beschlief3t:

1. Firdenin der Anlage 1 dargestellten Geltungsbereich mit einer Gréf3e von etwa 2 ha
im Bereich der Flurstlicke 549/21, 549/24, 541/1, 542/3, 543, 570 und 571/1 (tlw.),
Flur 2, Gemarkung Altentreptow wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Alte
Gartnerei Altentreptow" aufgestellt (§ 2 Abs. 1 BauGB). Planungsziel ist die
Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes ,Pferdehaltung und Reitsport* gemani §
11 Abs. 2 BauNVO.

2. Die gemal} § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche friihzeitige Unterrichtung der
Offentlichkeit sowie die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher
Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB sollen nach den gesetzlichen Bestimmungen
durchgefiihrt werden.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsiiblich bekannt zu machen (8 2 Abs. 1 BauGB).



Finanzielle Auswirkungen

im Ifd. Haushaltsjahr:

nein
[ Jia

in Folgejahren:

nein I:I ja
I:I einmalig

I:I jahrlich wiederkehrend

Finanzielle Mittel stehen:

I:I stehen zur Verfiigung unter

Produktsachkonto:

Bezeichnung:

I:I stehen nicht zur Verfiigung

Deckungsvorschlag:
Produktsachkonto:

Bezeichnung:

|:| Deckungsmittel stehen nicht zur Verfiigung

Haushaltsmittel:

Haushaltsmittel:

Soll gesamt:

Soll gesamt:

MaBnahmesumme:

MaBnahmesumme:

noch verfiigbar:

noch verfiighar:

Erlauterungen: Der Stadt Altentreptow entstehen keine Kosten. Die Planungskosten fiir die 20. Anderung des FNP

und des B-Planes Nr. 47 Gbernimmt der Vorhabentrager gemaf Kostenibernahmeerklarung.

Anlage/n
1 30298 Ausgrenzung 250704 6ffentlich
2 Antrag Planverfahren Gartnerei 6ffentlich
3 01 Bebauungsplan_Januar 2026 6ffentlich
4 02_Vorhaben- und ErschlieBungsplan_Januar 2026 6ffentlich
5 03_Begrindung Januar 2026-1 6ffentlich
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"Alte Gartnerei Altentreptow™” der Stadt Altentreptow

Ausgrenzung




Alexander Kasarinow
DorfstraBBe 2
17039 Neverin

Stadt Altentreptow
RathausstraBe 1,
17087 Altentreptow
21.01.2026

Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens
sowie Kosteniibernahmeerklarung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens fir das Gelande der
ehemaligen Gartnerei im Bereich der Flurstiicke 549/21, 549/24, 541/1, 542/3, 543,
570 und 571/1 (tlw.), Flur 2, Gemarkung Altentreptow. Der Planungsraum ist in der
als Anlage beigefiigten Ausgrenzung dargestellt.

Ziel ist die stadtebauliche Neuordnung und die Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen fir die Errichtung und den Betrieb eines Pferdehofes mit erganzenden
Nutzungen.

Der Inhalt des Bebauungsplanes wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
mit ihrer Verwaltung im Einzelnen abgestimmt.

Im Rahmen des im Abstimmungsverfahren noch zu verhandelnden Durchfiihrungsver-
trages verpflichten wir uns, die Kosten der Planung und ggf. auch die Kosten der Er-
schlieBung gemaB den gesetzlichen Vorschriften zu tragen.

Zu weiteren Erlauterungen des Vorhabens stehen wir Ihnen und den politischen Gre-
mien selbstverstandlich zur Verfliigung.

Wir bitten, die Einleitung des Planverfahrens zu beschlieBen.

Mit freundlichen GriiBen

Alexander Kasarinow



SATZUNG DER STADT ALTENTREPTOW UBER DEN VORHABENBEZOGENEN
BEBAUUNGSPLAN NR. 47 "ALTE GARTNEREI ALTENTREPTOW"

Aufgrund der §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348), wird nach
durch die vom folgende Satzung iiber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 47 "Alte Gértnerei Altentreptow" der Stadt Altentreptow, bestehend aus der Planzeichnung (TEIL A), dem Text (TEIL B)
und dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan, erlassen:

T T T AT
| Plangrundlage
| | Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes fur innere Verwaltung

Mecklenburg-Vorpommern vom Juli 2025, Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen Liibecker Str. 289, 19059 Schwerin,

§ Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N (EPSG-Code 25833); Hohenbezugssystem: DHHN2016

PLANZEICHNUNG TEIL A
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Katastervermerk

Der aBige Best des J mit Stand vom

TEXT - TEIL B

tand im
. wird als richtig dargestellt igt. Hinsi der Darstellung der

gilt der Vorbehalt, dass die Priifung auf Grundlage der Flurkarte nur grob erfolgte. Rechtsanspriiche kinnen
hieraus nicht abgeleitet werden

Offentlich bestellter

1. Artund MaR der baulichen Nutzung

1.1 Das sonstige mit der i f und Reitsport" dient der
Errichtung und dem Betrieb eines Pferdehofes sowie den damit verbundenen Nutzungen. Zulssig sind
die Unterbringung von bis zu 20 Pferden, die Errichtung von Unterstanden, Stallgebauden, Paddocks,

gemaR § 9 BauGB
§ 9 Abs. 1 und 2 BauGB

Reitplatzen, Gebauden fur Schulungs- und

fur

sowie sonstige dem port dienliche

ein i
den 2ur der Stellplatze und Zufahrten, soweit sie der

12 GemaR § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen mit § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorhaben zuléssig,
i sich der &ger im Durchfi verpflichtet.

13 Die maximale Grundflachenzahl wird gemaR § 17 Abs. 1 BauNVO auf 04 begrenzt. Eine
Uberschreitung geméR § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO ist ausgeschlossen.

Siegel
Hauptnutzung dienen..
Verfahrensvermerke
1. Aufstellungsbeschluss 2u deran O
Aufgestellt aufgrund des der vom . Die ortsiibliche
des erfolgte der der Stadt
Altentreptow auf der Homepage des Amtes Treptower inkel unter de iiber
den Link . de/A i Ortsrecht/.

Die Biirgermeisterin

Stadt Altentreptow, den Siegel

2. Anpassung an die Ziele der Raumordung

Die fiir Raumordnung und Landesplanung zusténdige Stelle ist gema § 17 des Gesetzes iber die
Raumordnung und Landesplanung des Landes M/V (LPIG) am .... . informiert worden.

Die

2. Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

2.

Die mit ,A" festgesetzte Fléiche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft ist als 0lzfla i und 0 zu entwickeln.

Rechtsgrundlagen

«  Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geéindert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348)

Stadt Altentreptow, den Siegel

3. Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) und der Behérden (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Die Beteiligung der Offentiichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer Verdffentichung zuletzt vom
 bis zum ... -

Die von der Planung beriihrten Behorden und sonstigen Trager offenticher Belange sind nach § 4 Abs. 1

BauGB zuletzt mit Schreiben vom .. zur Abgabe einer Aufterung aufgefordert worden.

Die

. (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. |
5.3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

«  Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991
1S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

. fiir das Land -KVM-V)i.d.
F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 777), zuletzt geéndert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

*  Gesetz iiber und L - vom 29,
Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI.
2024 | Nr. 323)

*  Gesetz des Landes

Stadt Altentreptow, den Siegel

4. Entwurfsbeschluss (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Die Stadtvertretung hat am .. .. den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begriindung wurde gebilligt und ebenfalls zur
Versffentlichung bestimmt.

Die Biirgermeisterin

Stadt Altentreptow, den Siegel

5. Beteiligungen der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Behdrden (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text

(Teil B), sowie dem Vorhaben- und der (i ind des L mit

Anhangen sowie die bereits i wurden in der Zeit vom
bis ..

zur i des
- NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S.

L (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15
Oktober 2015 (GVOBI. M-V §.334), mehrfach geéindert sowie §§ 65a bis 65d und Anlage neu eingefiigt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBI. M-V S. 130)

*  Hauptsatzung der Stadt Altentreptow in der aktuellen Fassung

Hinweis

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder aufféllige Bodenverférbungen entdeckt werden, ist gemét § 11
DschG M - V (GVBL. M - V Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere Denkmalschutzbehirde zu
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes fir
Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortiich hierfiir
sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentiimer sowie zuféllige Zeugen, die den Wert des
Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige

J— ...... auf der Homepage des Amtes Treptower inkel https: de/
Uber den  Link de/A i

Ortsrecht/ sowie auf dem zentralen des Landes (Bau- und

M-V unter .de gemal § 3 Abs. 2 BauGB verdffentlicht. Zusatzlich
konnten die Planunterlagen des Entwurfes wahrend der Dienststunden im Amtsgebdude des Amtes
Treptower Rathausstraie 1, 17087 offentiich ei

Die Bekanntmachung dazu erfolgte ortsiblich am .. ....._durch Abdruck im Bekanntmachungsblatt des
Amtes Treptower Tollensewinkel "Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel’ .........._.... sowie
zusétzich unter der o. g. Intemetadresse. In der Bekanntmachung erfolgten Angaben dazu, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfiigbar sind. Es wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen

Geltungsbereich

Der réumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Plan im MaRstab 1: 750 dargestellt und belauft
sich auf eine Fliche von rund 2 ha. Er umfasst in der Gemarkung Altentreptow, Flur 2 die Flurstiicke 549/21,
549/24, 541/1, 542/3, 543, 570 und 571/1 (tiw.).

wahrend der Dauer der Veroffentlichungsfrist abgegeben werden kannen, dass
iibermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden kénnen, und dass nicht
fristgerecht bei der iiber den Bauleitplan unberiicksichtigt
bleiben kénnen.

Die von der Planung beriihrten Behsrden und sonstigen Trager dffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom zur Abgabe einer worden.

Die Biirgermeisterin

Stadt Altentreptow, den Siegel

6. Abwagungs- und Satzungsbeschluss

Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Offentiichkeit sowie die
Stellungnahmen der Trager offentlicher Belange und Nachbargemeinden am .. epriift. Das
Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),

£5 sowie dem Vorhaben- und wurde am von der als Satzung
s, Die i zum wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom
gebilligt.
Planzeichenerkldrung 6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB Die Biirgermeisterin
X iiber die itung der und die des Planir i - .
Umgrenzung von Flichen fiir Mafnahmen zum Schutz, Stadt Altentreptow, den Siegel

—

A Bezug zu textichen Festsetzungen Nr. 2

PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geéndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)
§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 11 Abs. 2 BauNvVO

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
1. Art der baulichen Nutzung

2. MaR der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet

Zweckbestimmung: P & R - Pferdehaltung und Reitsport 7. Sonstige Planzeichen

§9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs § 9 Abs. 7 BauGB

§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

GRzO4 Grundfiichenzahl
: Zahi der Vlgoschosso 1. Darstellung ohne Normcharakter
—sm0— S . )
; ) handene Hehen in Meter iber NHN im B tem DHHN2016
0K 45,0m Oberkante baulicher Anlagen als Hochsma in Meter tber NHN im Bezugssystem DHHN2016 200 vorhandene Rohen in Meter tiber NHN im Bezugssystem
L b Bemafung in Meter
3. Baugrenzen §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB o

Kataster

Baugrenze
vorhandene Gebaude

4. Verkehrsflichen §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Gebéudeabbruch
private Verkehrsflache

vorhandene Verkehrsflachen

EE Nutzungsschablone
e
som

Ein- und Ausfahrt

§9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

private Griinflachen

7. Ausfertigung

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
sowie dem Vorhaben- und ErschiieBungsplan, wird hiermit ausgefertigt.

Die Biirgermeisterin

Stadt Altentreptow, den Siegel

8. Bekanntmachung

Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer wahrend
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und iiber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
am ortsiiblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung und Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrifien und von Méngeln der Abwagung
sowie auf die Rechisfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter Faligkeit und Erldschen von
Entschadigungsanspriichen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ... . in
Kraft getreten.

Die Biirgermeisterin

Stadt Altentreptow, den Siegel
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1. Anlass und Ziel der Planung, Aufstellungsverfahren

Die Stadt Altentreptow beabsichtigt die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans gemaB § 12 Baugesetzbuch (BauGB) fiir den Bereich ,Alte Gartnerei Altentreptow”. Anlass
der Planung ist die beabsichtigte stadtebauliche Neuordnung und Wiedernutzbarmachung ei-
nes seit Jahrzehnten brachliegenden Areals, das ehemals als Gartnerei genutzt wurde.

Vorgesehen ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
,Pferdehaltung und Reitsport”. Kern des Vorhabens ist die Errichtung und der Betrieb eines
Pferdehofes, der sowohl der Tierhaltung als auch der Durchfihrung von Reitsportaktivitaten
dient. Die Unterbringung von bis zu 20 Pferden erfolgt in einem neu zu errichtenden Stallge-
baude. Darliber hinaus ist die Anlage eines Reitplatzes vorgesehen, der fiir den Unterricht und
das Training genutzt wird. Die baulichen Anlagen werden so angeordnet, dass kurze Wege
zwischen Stallungen, Lagerflaichen und Reitplatz gewahrleistet sind und eine effiziente Be-
triebsorganisation ermdglicht wird.

Erganzend werden Bestandsgebaude im Norden des Planungsraumes flir Schulungs- und Fort-
bildungsveranstaltungen einschlieBlich Sozialraumen umgenutzt, um Seminare und Veranstal-
tungen im Zusammenhang mit Pferdehaltung und Reitsport durchfiihren zu kénnen. Damit
wird ein Angebot geschaffen, das tber die reine Tierhaltung hinausgeht und den Standort als
Zentrum fur pferdebezogene Freizeit- und Bildungsaktivitaten etabliert. Die Errichtung eines
Betreiberwohnhauses ist aus betrieblichen, tierschutzrechtlichen und organisatorischen Griin-
den zwingend erforderlich, da die geplante Nutzung besondere Anforderungen an die stan-
dige Anwesenheit und Uberwachung durch den Betriebsinhaber stellt.

Die geplante Entwicklung tragt zur Aufwertung des seit langer Zeit ungenutzten Grundstlicks
bei und schafft eine neue, landschaftsvertragliche Nutzung, die den landlichen Charakter der
Umgebung starkt. Darlber hinaus wird durch die Realisierung des Vorhabens ein Beitrag zur
Forderung des Reitsports und zur Bereitstellung von Freizeitangeboten fiir die Bevdlkerung
geleistet.

Die stadtebauliche Konzeption berlcksichtigt die Integration in die bestehende Siedlungs-
struktur und schafft eine vertragliche Ubergangszone zu den angrenzenden Wohnnutzungen.
Durch eine landschaftsorientierte Gestaltung und die Entwicklung einer Geholzflache entlang
der Loickenziner Chaussee wird das Vorhaben harmonisch in das Orts- und Landschaftsbild
eingebunden. Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt Uber die bestehende Zufahrt von der Loi-
ckenziner Chaussee, die eine direkte Anbindung an das Uiberortliche StraBennetz gewahrleistet.
Innerhalb des Planungsraumes wird die ErschlieBung weitgehend Uber vorhandene befestigte
Wege sichergestellt, um zusatzliche Versiegelungen zu vermeiden. Fiir den ruhenden Verkehr
werden Stellplatze vorgesehen.

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, da die angestrebte Nutzung im derzeit
geltenden Planungsrecht nicht zulassig ist. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird
eine verbindliche Grundlage fir die Umsetzung des Vorhabens geschaffen. Gleichzeitig wird
sichergestellt, dass die stadtebauliche Entwicklung geordnet erfolgt und die Belange des Um-
weltschutzes, der ErschlieBung sowie der Nachbarschaft berticksichtigt werden.
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Grundlagen der Planung
Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flache von etwa 2 ha. Er
umfasst in der Gemarkung Altentreptow, Flur 2 die Flurstiicke 549/21, 549/24, 541/1, 542/3,
543, 570 und 571/1 (tiw.).

2.2

2.3

Planungsgrundlagen

e Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes fir innere Verwaltung Mecklenburg-
Vorpommern vom Juli 2025, Amt fiir Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwe-
sen Lubecker Str. 289, 19059 Schwerin (Lagebezugssystem: ETRS89; Hohenbezugssys-
tem: DHHN2016)

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I. S
3634), zuletzt gedandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 348)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S.3786), zuletzt gedandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023
| Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 189)

Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausfliihrungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Marz 2023 (GVOBI. M-V S. 546)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), mehrfach geandert sowie §§ 65a
bis 65d und Anlage neu eingefligt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GVOBI.
M-V S. 130)

Hauptsatzung der Stadt Altentreptow in der aktuellen Fassung
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3. Ausgangssituation
3.1 Charakter des Planungsraumes

Der Planungsraum umfasst das Gelande der ehemaligen Gartnerei im Nordwesten der Stadt
Altentreptow. Die Flache ist vollstandig eingezaunt und weist aufgrund der friiheren Nutzung

eine groBflachige Versiegelung auf.

Abbildung 1: Ehemalige Gewdchshduser — aktuell bereits zuriickgebaut (Quelle: Vorhabentrdger, Juni 2025)

Im Planungsraum befinden sich noch drei weitere Bestandsgebaude, die erhalten und kiinftig
einer neuen Nutzung zugefihrt werden sollen.

Abbildung 2: Zwei Bestandsgebdude im Norden des Planungsraumes (Quelle: Vorhabentrdger, Juni 2025)
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Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt tUber eine bestehende Zufahrt von der westlich angren-
zenden Loickenziner Chaussee, die eine direkte Anbindung an das Uberdrtliche StraBennetz
gewabhrleistet. Stidlich und stidwestlich des Planungsraumes schlieBen Wohnhauser an, sodass
eine unmittelbare Nachbarschaft zu Wohnnutzungen besteht. Ostlich wird der Bereich durch
Bahngleise begrenzt, die eine klare raumliche Abgrenzung bilden. Ostlich der Bahngleise be-
finden sich Gewerbeflachen. Nordlich schlieBen sich Grinflachen an. Dariiber hinaus erstreckt

sich Ackerland, das den landlichen Charakter des Umfeldes pragt.

Abbildung 3: Nérdlich des Planungsraumes angrenzende Griinfliche, die als Weiden genutzt werden sollen (Quelle Vorhaben-
trdger, Juni 2025)

Die Lage des Planungsraumes im Ubergang zwischen bebauten Siedlungsbereichen und land-
wirtschaftlich genutzten Flachen unterstreicht die besondere Bedeutung einer geordneten
stadtebaulichen Entwicklung. Die vorhandene Infrastruktur sowie die Einbindung in das beste-
hende Wegenetz bieten glinstige Voraussetzungen fir die geplante Nachnutzung.

Der Planungsraum liegt auBerhalb nationaler und europaischer Schutzgebiete. Naturparks, Bi-
ospharenreservate, Landschaftsschutzgebiete oder Nationalparke sind nicht betroffen. Als
nachstgelegenes Schutzgebiet ist das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung DE 2245-302
.Tollensetal mit Zufliissen” mit seiner Lage etwa 890 m &stlich des Geltungsbereiches zu be-
rucksichtigen.

Dariber hinaus ist der Planungsraum frei von oberirdischen Gewdssern und gesetzlich geschiitz-
ten Biotopen im Sinne des § 30 BNatSchG. Es bestehen keine Uberschwemmungsgebiete, Was-
serschutzgebiete oder sonstige wasserrechtlich festgesetzte Restriktionsflachen. Die Belange
des Wasser-, Boden- und Biotopschutzes sind im Rahmen der Umweltpriifung zu berticksich-
tigen, es bestehen jedoch keine rechtlichen oder fachlichen Ausschlussgriinde fiir die geplante
bauliche Entwicklung.
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3.2 Ubergeordnete Planungen

Bauleitplane unterliegen den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung. Dabei sind die ein-
zelnen Bundesléander gebunden, Ubergeordnete und zusammenfassende Plane oder Pro-
gramme aufzustellen.

Das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-
V) enthélt in den Zielen der Raumordnung Regelungen zur Entwicklung von Siedlungsstruktu-
ren.

Der Programmsatz LEP 4.1 fordert, dass die Gemeinden die Innenentwicklungspotenziale so-
wie Moglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig nutzen. Sofern dies nachweislich nicht um-
setzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflachen in Anbindung an die Ortslage zu erfol-
gen. LEP 4.1 (5) (2)

Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruktur sowie die
Verfestigung von Siedlungssplittern sind zu vermeiden. LEP 4.1 (6) (Z)

Unter Zersiedlung fallen die untergeordnete oder unzusammenhangende Bebauung, eine Be-
bauung, die durch ihren Umfang und ihre Lage die freie Landschaft und das Ortsbild nachteilig
beeinflusst und einen Ansatzpunkt fir eine weitere Besiedlung im AuBenbereich bildet sowie
das Zusammenwachsen von Siedlungen.

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) be-
inhaltet verbindliche Ziele der Raumordnung, mit denen der Entstehung neuer Splittersiedlun-
gen sowie der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen entgegengewirkt werden soll.

In der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische
Seenplatte wird die Stadt Altentreptow dem Tourismusentwicklungsraum zugeordnet. Die
Umgebung des Stadtgebietes wird als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt.
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Abbildung 4: Ausschnitt aus der Festlegungskarte des RREP MS

Der Planungsraum liegt im Geltungsbereich des Regionalen Raumentwicklungsprogramms
Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS). Nach den Festlegungen des RREP MS ist die Stadt
Altentreptow als Grundzentrum ausgewiesen. Grundzentren Gbernehmen die Versorgung der
Bevolkerung mit Gutern und Dienstleistungen des taglichen Bedarfs sowie mit grundlegenden
sozialen und kulturellen Einrichtungen. Die geplante Entwicklung steht im Einklang mit dieser
Funktion, da sie das Freizeit- und Erholungsangebot der Stadt erganzt und zur Attraktivitat des
Standortes beitragt.

Daruber hinaus befindet sich der Planungsraum innerhalb eines Tourismusentwicklungsrau-
mes. Ziel dieser Festlegung ist die Forderung touristischer Infrastruktur und Angebote, die zur
Starkung der regionalen Wirtschaft und zur Erh6hung der Aufenthaltsqualitat beitragen. Das
Vorhaben unterstitzt diese Zielsetzung, indem es ein Angebot fiir Reitsport und pferdebezo-
gene Freizeitaktivitaten schafft, das sowohl fir die lokale Bevdlkerung als auch flr Besucher
von Bedeutung ist.

Ferner liegt der Planungsraum in einem Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft. In diesen Ge-
bieten soll die landwirtschaftliche Nutzung vorrangig berlcksichtigt werden. Die geplante
Nachnutzung des seit Jahrzehnten brachliegenden Gelandes der ehemaligen Gartnerei steht
dieser Zielsetzung nicht entgegen, da keine Ackerflachen in Anspruch genommen werden. Viel-
mehr wird eine landschaftsvertragliche Nutzung geschaffen, die den landlichen Charakter des
Umfeldes bewahrt und keine Beeintrachtigung der landwirtschaftlichen Produktionsflachen
verursacht.
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Die geplante Entwicklung ist somit mit den Zielen der Gibergeordneten Raumordnung verein-
bar. Sie tragt zur Starkung des Grundzentrums Altentreptow, zur Férderung des Tourismus und
zur Erhaltung des landlichen Charakters bei.

Flachennutzungsplan

Der Fldchennutzungsplan (FNP) dient als behordenverbindliches Handlungsprogramm einer
Stadt oder Gemeinde. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechtswirkungen im Verhaltnis zum
Blrger nach auBen. Er verursacht dennoch rechtliche Wirkungen von erheblicher Reichweite.
Er bildet den rechtlichen Rahmen, welcher durch das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1
BauGB bestimmt ist.

Die Stadt Altentreptow verfligt Gber einen rechtskraftigen Flachennutzungsplan. Dieser stellt
den Planungsraum als Mischgebiet dar. Die geplante Festsetzung eines sonstigen Sonderge-
bietes lasst sich im Sinne von § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus diesen Darstellungen entwickeln.
Entsprechend ist der Flachennutzungsplan im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB zu an-
dern.
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4. Planungsinhalt

4.1 Stadtebauliches Konzept

Das stadtebauliche Konzept flr den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Alte Gartnerei Al-
tentreptow” verfolgt das Ziel, die seit Jahrzehnten brachliegende Flache der ehemaligen Gart-
nerei einer geordneten und nachhaltigen Nachnutzung zuzufiihren. Grundlage ist die Schaf-
fung eines Sondergebietes gemal §11 BauNVO mit der Zweckbestimmung ,Pferdehaltung
und Reitsport”. Die Planung bertcksichtigt die vorhandenen Strukturen und bindet diese in ein
funktionales Gesamtkonzept ein.

Zentrale Elemente des stadtebaulichen Konzepts sind:

o Integration der Bestandsgebaude: Die vorhandenen Gebaude werden erhalten und
einer neuen Nutzung zugefiihrt. Zwei Gebdude im Norden sollen als Aufenthaltsraume
und flr Seminare, Schulungen und Veranstaltungen dienen. Das Gebaude im Stden
des Planungsraumes wird als Lagerflache fiir Futter, Gerate und Materialien genutzt.

e Errichtung neuer baulicher Anlagen: Fir die Unterbringung von bis zu 20 Pferden
wird ein Stallgebaude errichtet. Erganzend entstehen Nebengebaude fur betriebliche
Zwecke sowie ein Betreiberwohnhaus fur den Betriebsinhaber. Die bauliche Anordnung
erfolgt so, dass kurze Wege zwischen Stallungen, Lagerflachen und Reitplatz gewahr-
leistet sind.

e Reitplatz und Freiflachen: Ein Reitplatz wird zentral im Planungsraum angeordnet, um
eine effiziente Nutzung und gute Erreichbarkeit sicherzustellen. Die Freiflaichen werden
landschaftsvertraglich gestaltet.

o ErschlieBung: Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt Giber die bestehende Zufahrt von
der Loickenziner Chaussee. Innerhalb des Planungsraumes wird ein funktionales Er-
schlieBungssystem vorgesehen, das die Zufahrt zu den Stallungen, Lagerflachen und
dem Wohnhaus sicherstellt.

e Gestaltung und Einbindung in die Umgebung: Das Konzept berticksichtigt die an-
grenzenden Nutzungen und schafft eine vertragliche Ubergangszone zwischen den
sudlich und sudwestlich angrenzenden Wohnhausern und den nérdlich gelegenen
Griin- und Ackerflachen. Durch eine landschaftsorientierte Gestaltung wird der landli-
che Charakter des Standortes bewahrt.

Das stadtebauliche Konzept gewdhrleistet eine geordnete Entwicklung des Planungsraumes
und tragt zur Aufwertung des brachliegenden Geléndes bei. Es schafft eine klare Struktur fir
die bauliche und funktionale Nutzung und bericksichtigt die Belange des Umweltschutzes, der
ErschlieBung sowie der Nachbarschaft.
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4.2  Artund MaB der baulichen Nutzung

Art der Nutzung

Fir den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,Alte Gartnerei Altentrep-
tow” wird gemaB § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ein sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung ,Pferdehaltung und Reitsport” festgesetzt. Dieses sonstige Sondergebiet
dient der Errichtung und dem Betrieb eines Pferdehofes sowie der damit verbundenen Nut-
zungen. Die Festsetzung schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine geordnete
und nachhaltige Nachnutzung des seit Jahrzehnten brachliegenden Gelandes der ehemaligen
Gartnerei.

Die Nutzung des sonstigen Sondergebietes umfasst insbesondere die Unterbringung von bis
zu 20 Pferden. Hierzu sind die Errichtung von Unterstanden, Stallgebdauden, Paddocks, Einfrie-
dungen und Reitplatzen zuldssig. Erganzend sind die Nutzungen vorhandener Gebaude fiir
Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen einschlieBlich Sozialrdumen vorgesehen, um Se-
minare und Veranstaltungen im Zusammenhang mit Pferdehaltung und Reitsport durchfiihren
zu konnen. Dartiber hinaus sind sonstige dem Pferdesport dienliche Nebenanlagen zulassig.

Die Errichtung eines Betreiberwohnhauses im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist aus be-
trieblichen, tierschutzrechtlichen und organisatorischen Griinden zwingend erforderlich. Die
geplante Nutzung als Pferdehof mit bis zu 20 Pferden stellt besondere Anforderungen an die
standige Anwesenheit und Uberwachung durch den Betriebsinhaber. Diese Anforderungen er-
geben sich aus folgenden Aspekten:

Tierwohl und tierschutzrechtliche Vorgaben

Nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes (§ 2 TierSchG) ist der Halter verpflichtet, die
Tiere ihrer Art und ihren Bedirfnissen entsprechend angemessen zu ernahren, zu pflegen und
verhaltensgerecht unterzubringen. Pferde bendétigen eine kontinuierliche Betreuung, insbeson-
dere bei Futterung, Pflege und Gesundheitskontrolle. Im Krankheitsfall oder bei Komplikatio-
nen (z.B. Koliken) ist eine sofortige Intervention erforderlich, die nur durch die standige Anwe-
senheit des Betriebsinhabers gewahrleistet werden kann.

Sicherstellung des Betriebsablaufs

Der Betrieb eines Pferdehofes umfasst tagliche Arbeiten wie Fitterung, Stallpflege, Kontrolle
der Weideflachen und Betreuung der Reitschiler. Diese Tatigkeiten sind zeitlich flexibel und
oft auch auBerhalb reguldrer Arbeitszeiten notwendig. Eine Wohnnutzung in unmittelbarer
Nahe ermdglicht kurze Wege und eine effiziente Organisation des Betriebs.

Notfallmanagement und Sicherheit

Pferde sind Fluchttiere und kdnnen in Stresssituationen unvorhersehbar reagieren. Bei Unwet-
tern, Branden oder technischen Stérungen (z. B. Ausfall der Wasserversorgung) ist eine schnelle
Reaktion erforderlich, um Schaden oder Gefdhrdungen zu vermeiden. Die Anwesenheit des
Betriebsinhabers vor Ort stellt sicher, dass Notfalle unverziglich bewaltigt werden kénnen.
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Gemal §9 Abs.2 BauGB in Verbindung mit §12 Abs.3a BauGB sind im Geltungsbereich nur
solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager im Durchfiihrungs-
vertrag verpflichtet. Damit wird sichergestellt, dass die Umsetzung des Bebauungsplans an die
Realisierung des konkret geplanten Vorhabens gebunden ist.

Die Festsetzung als sonstiges Sondergebiet stellt sicher, dass die geplante Nutzung eindeutig
definiert ist und sich von allgemeinen Baugebieten nach §§2 bis 9 BauNVO abgrenzt. Damit
wird eine geordnete stadtebauliche Entwicklung gewahrleistet, die den besonderen Anforde-
rungen des Vorhabens Rechnung tragt und zugleich die Belange des Immissionsschutzes, der
ErschlieBung und des Umweltschutzes bericksichtigt.

MaB der baulichen Nutzung

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst insgesamt 19.574 m?.
Davon entfallen:

e Sonstiges Sondergebiet: 17.660 m?
o Festgesetzte Verkehrsflachen: 50 m?
e Griunflachen (A Geholzflache): 1.864 m?

Fir den Geltungsbereich wird das Mal3 der baulichen Nutzung gemaB den Vorgaben der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Die Festsetzungen orientieren sich an der ge-
planten Nutzung als sonstiges Sondergebiet ,Pferdehaltung und Reitsport” und bericksichti-
gen die vorhandenen Bestandsgebaude sowie die geplanten Neubauten.

Die Festsetzungen umfassen folgende Parameter:
Grundfldchenzahl (GRZ)

Die zulassige Grundflachenzahl wird auf 0,4 festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass die
groBflachige Versiegelung des ehemaligen Gartnereigelandes nicht weiter ausgedehnt wird
und eine ausreichende Durchgriinung des Planungsraumes erhalten bleibt.

Zahl der Vollgeschosse

Fir Neubauten wird die Zahl der Vollgeschosse auf maximal eins begrenzt.

Gebdudehdhe

Die Hohenfestsetzungen werden einheitlich auf absoluten Hohen iber DHHN2016 angepasst.
Ausgehend von einer maximalen Gelandehodhe im Planungsraum von 36,00 m tGber NHN im
amtlichen Hohenbezugsystem DHHN2016 ergibt sich bei maximalen Hohe der Gebaude von
9,00 m ein zulassiges HochstmaB von 45,00 m als Oberkante baulicher Anlagen in Metern Uber
NHN im Hohenbezugssystem DHHN2016. Damit wird eine Anpassung an die umgebende Be-
bauung und die landschaftliche Einbindung gewahrleistet.

Entsprechende Zahlenwerte sind in der Nutzungsschablone enthalten.
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Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubaren Flachen werden durch Baugrenzen definiert, die sich an der bestehenden

ErschlieBung und den vorhandenen Strukturen orientieren.

Die Festsetzungen zum MaB der baulichen Nutzung dienen der Sicherstellung einer geordne-
ten stadtebaulichen Entwicklung und verhindern eine Ubernutzung des Planungsraumes. Sie
tragen zur Wahrung des landlichen Charakters und zur Minimierung zusatzlicher Versiegelung

bei.

Folgende Festsetzungen werden dazu getroffen:

1.

Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Pferdehaltung und Reitsport”
dient der Errichtung und dem Betrieb eines Pferdehofes sowie den damit verbundenen
Nutzungen. Zulassig sind die Unterbringung von bis zu 20 Pferden, die Errichtung von
Unterstanden, Stallgebdauden, Paddocks, Einfriedungen, Reitplatzen, Gebauden fir
Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen einschlieBlich Sozialrdumen, sowie sons-
tige dem Pferdesport dienliche Nebenanlagen, ein Betreiberwohnhaus fiir den Betriebs-
inhaber zur Sicherstellung der Betriebsfihrung, Stellplatze und Zufahrten, soweit sie
der Hauptnutzung dienen.

2. GemalB § 9 Abs. 2 BauGB im Vernehmen mit § 12 Abs. 3a BauGB sind nur solche Vorha-
ben zulassig, zu deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag
verpflichtet.

3. Die maximale Grundflachenzahl wird gemaB § 17 Abs. 1 BauNVO auf 0,4 begrenzt. Eine
Uberschreitung gemaB § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO ist ausgeschlossen.
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4.3  Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft

Die entlang der Loickenziner Chaussee festgesetzte Flache ,A” dient dem Schutz, der Pflege
und der Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemal3 §9 Abs.1 Nr.20 Baugesetzbuch
(BauGB). Mit dieser Festsetzung wird eine Geholzflache aus heimischen und standorttypischen
Geholzarten entwickelt, um die 6kologischen Funktionen im Geltungsbereich zu sichern und
zu starken. In diesem Bereich befinden sich bereits Gehdlze, die durch zusétzliche Pflanzungen
erganzt und arrondiert werden. Die geplante Gehdlzflaiche Ubernimmt eine gestalterische
Funktion, indem sie den Ubergang zwischen dem sonstigen Sondergebiet und dem &ffentli-
chen StraBenraum harmonisch gliedert. Sie dient als Sichtschutz und tragt zur Einbindung des
Vorhabens in das Landschaftsbild bei.

Folgende Festsetzung wird getroffen:

1. Die mit ,A" festgesetzte Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft ist als Gehodlzflache aus heimischen und standorttypischen Ge-
hélzarten zu entwickeln.

4.4 Ortliche Bauvorschriften

Die Gemeinden und Stadte haben aufgrund der Ermachtigung, ,6rtliche Bauvorschriften” er-
lassen zu konnen, die Moglichkeit, im Sinne einer Gestaltungspflege tatig zu werden.

Ortliche Bauvorschriften im Sinne von § 86 LBauO M-V sind fiir den Bebauungsplan nicht er-
forderlich, weil aus dem Umfeld heraus keine stadtebaulichen Zwéange des Einfligens abzulei-
ten sind.
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Auswirkung der Planung

Umweltpriifung

GemaB § 2 Abs.4 Baugesetzbuch (BauGB) ist im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans

eine Umweltprifung durchzufiihren. Ziel der Umweltpriifung ist es, die voraussichtlichen er-

heblichen Umweltauswirkungen der Planung zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.

Die Ergebnisse der Umweltpriifung werden im Umweltbericht dokumentiert, der Bestandteil

der Begriindung des Bebauungsplans ist.

Die Umweltprifung umfasst die in § 1 Abs.6 Nr.7 BauGB sowie in §2 Abs.4 BauGB genannten

Schutzguter:

Menschen, einschlieBlich der menschlichen Gesundheit
Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

Boden und Flache

Wasser

Klima und Luft

Landschaft und biologische Vielfalt

Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern

Fir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Alte Gartnerei Altentreptow” wird gepruft, in-

wieweit die geplante Nachnutzung des Gelandes der ehemaligen Gartnerei zu erheblichen Um-

weltauswirkungen fuihrt. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte relevant:

Boden und Versiegelung:

Der Planungsraum ist bereits groB3flachig versiegelt. Durch die Nutzung bestehender
Wegestrukturen und befestigter Flachen wird eine zusatzliche Versiegelung weitge-
hend vermieden. Dennoch sind mdgliche Auswirkungen auf den Boden zu bewerten.

Wasserhaushalt:

Die Entwasserung des Niederschlagswassers soll vorzugsweise Uber Versickerung er-
folgen, um den natirlichen Wasserhaushalt zu erhalten. Eine Priifung der Grundwas-
serverhaltnisse ist erforderlich.

Biologische Vielfalt:

Eine artenschutzrechtliche Priifung nach §44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist
durchzufihren.
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e Geruch und Luftqualitat:

Die geplante Pferdehaltung kann Geruchsimmissionen verursachen. Hierzu wird ein im-
missionsschutzrechtliches Gutachten erstellt (vgl. Abschnitt ,Immissionsschutz”).

e Klima und Landschaftsbild:

Die geplante Nutzung fugt sich in den landlichen Charakter ein. Durch die Begriinung
von Freiflachen und die landschaftsvertragliche Gestaltung wird das Landschaftsbild
nicht erheblich beeintrachtigt.

o Kulturelles Erbe und Sachguter:

Im Planungsraum sind keine Kulturdenkmale bekannt. Eine Priifung erfolgt im Rahmen
der Umweltpriifung.

Im weiteren Verfahren erfolgt eine detaillierte Umweltpriifung. Gegebenenfalls erforderliche
Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmaBnahmen werden entsprechend festgelegt.

5.2 Immissionsschutz

Im Rahmen der Planung flir den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Alte Gartnerei Alten-
treptow” sind die Belange des Immissionsschutzes gemaB §1 Abs.6 Nr.7 BauGB sowie den
einschlagigen Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu berticksichti-
gen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass durch die geplante Nutzung keine unzumutbaren Belasti-
gungen oder schadlichen Umwelteinwirkungen fir die angrenzenden Wohnnutzungen und die
Allgemeinheit entstehen.

Die geplante Nutzung als Pferdehof mit Stallungen fir bis zu 20 Pferde kann insbesondere
Geruchsimmissionen verursachen. Aufgrund der Nahe zu bestehenden Wohnhausern im Si-
den und Sidwesten des Planungsraumes ist eine sorgfaltige Priifung der Geruchssituation er-
forderlich. Die Beurteilung erfolgt nach den Vorgaben der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL),
die als maB3gebliche Grundlage fir die Bewertung von Geruchseinwirkungen dient.

Im weiteren Verfahren wird ein gutachterliches Immissionsgutachten erstellt, das die zu erwar-
tenden Geruchsimmissionen ermittelt und bewertet. Dabei werden die geplanten Stallstand-
orte, die Anzahl der Tiere, die Anordnung der Freiflachen sowie die vorherrschenden Windrich-
tungen berlcksichtigt. Das Gutachten dient als Grundlage fur die Festlegung mdglicher Mal3-
nahmen zur Minimierung von Geruchseinwirkungen.

Bereits im stadtebaulichen Konzept wurde die Anordnung der Gebaude so gewahlt, dass im-
missionsschutzrechtliche Vorgaben eingehalten werden konnen: Die Stallgebdaude werden im
Nordosten des Planungsraumes errichtet, um gréftmaoglichen Abstand zu den sudlich und
stdwestlich angrenzenden Wohnhausern zu gewabhrleisten.

Das im Suden vorhandene Bestandsgebaude wird ausschlieBlich zu Lagerzwecken genutzt und
nicht fir die Tierhaltung oder geruchsintensive Nutzungen vorgesehen.
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Die anfallenden Mistmengen werden auf einem Anhdnger zwischengelagert und regelmaBig
von Ortlichen Landwirten abgeholt, sodass eine ordnungsgemafBe Entsorgung sichergestellt ist
und Geruchsbelastungen minimiert werden.

Die Stellpldtze fur Fahrzeuge werden nordlich der bestehenden Gebdude, die als Aufenthalts-
raume genutzt werden sollen, angeordnet. Durch diese Lage wird erreicht, dass die Gebaude
eine abschirmende Funktion gegenliber den Stellplatzen Gbernehmen. Auf diese Weise werden
die von den Stellplatzen ausgehenden Larmimmissionen auf die angrenzenden Wohnnutzun-
gen wirksam reduziert. Die Anordnung tragt somit zur Einhaltung der immissionsschutzrecht-
lichen Anforderungen gemaB § 1 Abs.6 Nr.1 BauGB sowie den Grundsatzen der TA Larm bei
und unterstiitzt die stadtebauliche Zielsetzung, Konflikte mit der Nachbarschaft zu vermeiden.

Reitunterricht verursacht im Vergleich zu typischen gewerblichen oder landwirtschaftlichen
Nutzungen nur geringfligige Gerauschemissionen. Die maBgeblichen Gerauschquellen sind die
sprachlichen Anweisungen des Reitlehrers, die Bewegungsgerausche der Pferde (Hufschlag auf
Sand oder Boden) und gelegentliche Tierlaute (z.B. Wiehern).

Diese Gerausche treten in der Regel ohne elektroakustische Verstarkung auf und sind weder
dauerhaft noch in erheblicher Lautstarke vorhanden. Nach den Grundsatzen der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) sind solche Gerausche nicht als schadliche Um-
welteinwirkungen im Sinne des § 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einzustufen. Sie
liegen deutlich unter den Immissionsrichtwerten fir allgemeine Wohngebiete und sind daher
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht unproblematisch.
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5.3  Mediale ErschlieBung

Die mediale ErschlieBung des Geltungsbereichs umfasst die Versorgung mit Strom, Wasser,
Abwasser, Telekommunikation sowie gegebenenfalls Gas. Fir die geplante Nutzung als sons-
tiges Sondergebiet ,Pferdehaltung und Reitsport” ist eine gesicherte Versorgung mit den er-
forderlichen Medien sowie die ordnungsgemafBe Entsorgung von Abwasser und Nieder-
schlagswasser sicherzustellen. Die Anforderungen ergeben sich aus §9 Abs.1 Nr.21 BauGB so-
wie den einschlagigen technischen Regelwerken.

Stromversorgung:

Die elektrische Versorgung erfolgt Gber das bestehende Netz der ortlichen Energieversorger.
Die vorhandenen Leitungen im Bereich der Loickenziner Chaussee kdnnen genutzt werden. Fur
die Stallgebaude, Aufenthaltsraume und das Wohnhaus wird eine ausreichende Anschlusska-
pazitat bereitgestellt. Eventuell erforderliche Verstarkungen oder Erweiterungen werden im
Rahmen der Ausfiihrungsplanung abgestimmt.

Wasserversorgung:
Die Trinkwasserversorgung wird Uber das 6ffentliche Netz sichergestellt. Die Anschlussmdg-
lichkeit besteht Gber die vorhandene Leitungstrasse entlang der Loickenziner Chaussee.

Abwasserentsorgung:

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt tiber den Anschluss an das 6ffentliche Kanalnetz, sofern
technisch maoglich. Alternativ kann eine dezentrale Losung (z.B. Kleinklaranlage) erforderlich
sein, die den wasserrechtlichen Anforderungen entspricht. Fir die Entsorgung von Nieder-
schlagswasser wird eine Versickerung auf dem Grundstlick angestrebt, um zusatzliche Belas-
tungen des Kanalnetzes zu vermeiden. Hierbei sind die Vorgaben der DIN 1986-100 und die
wasserrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Telekommunikation:

Die Anbindung an das Telekommunikationsnetz ist tGber die vorhandene Infrastruktur gege-
ben. Fir die Nutzung der Aufenthaltsraume und des Wohnhauses wird eine Breitbandversor-
gung angestrebt, um zeitgemaBe Kommunikationsmaoglichkeiten sicherzustellen.

Gasversorgung:

Eine Gasversorgung ist fiir das Vorhaben nicht zwingend erforderlich. Sollte ein Anschluss ge-
winscht sein, erfolgt die Versorgung tber die vorhandenen Leitungen im &ffentlichen Straen-
raum.

Die mediale ErschlieBung ist damit grundsatzlich gesichert. Detaillierte Abstimmungen erfol-
gen im Rahmen der Ausfihrungsplanung und in Zusammenarbeit mit den zustandigen Ver-
sorgungstragern.
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54 Brandschutz

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,Alte Gartnerei Alten-
treptow” sind die Belange des Brandschutzes gemaB § 1 Abs.6 Nr. 1 BauGB sowie den einschla-
gigen Vorschriften der Landesbauordnung (LBO) und den technischen Regeln fur den Brand-
schutz zu berlcksichtigen. Ziel ist es, die Sicherheit von Personen, Tieren und baulichen Anla-
gen im Geltungsbereich zu gewahrleisten und eine geordnete Rettung sowie Brandbekamp-
fung sicherzustellen.

Die geplante Nutzung als Pferdehof mit Stallgebauden, Aufenthaltsraumen, Lagerflachen und
einem Wohnhaus erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich des vorbeugenden und ab-
wehrenden Brandschutzes. Folgende Grundsatze sind maligeblich:

e Zufahrten fiir Feuerwehr und Rettungsdienste

Die ErschlieBung Uber die bestehende Zufahrt von der Loickenziner Chaussee stellt die
Anfahrbarkeit fir Feuerwehrfahrzeuge sicher. Innerhalb des Planungsraumes sind die
Wege so zu dimensionieren und zu befestigen, dass sie den Anforderungen der DIN
14090 ,Flachen fur die Feuerwehr” entsprechen. Wendeflachen und Durchfahrtsbreiten
sind zu gewabhrleisten.

e Ldschwasserversorgung
Eine ausreichende Loschwasserversorgung ist sicherzustellen. Die Versorgung erfolgt
Uber das offentliche Netz oder iber geeignete Loschwasserbehalter, die den Vorgaben
der DIN 14210 entsprechen. Die konkrete Ausgestaltung wird im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens gepruft.

e Abstidnde und Brandabschnitte

Die Anordnung der Gebaude im Geltungsbereich beriicksichtigt die erforderlichen Ab-
standsflachen nach Landesbauordnung, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Stall-
gebaude, Aufenthaltsraume und Lagerflachen sind so zu planen, dass Brandabschnitte
gebildet werden kdnnen und eine schnelle Evakuierung der Tiere moglich ist.

e Baulicher Brandschutz

Fur die Aufenthaltsraume und das Wohnhaus sind die Anforderungen an Baustoffe und
Bauteile gemaB den einschlagigen Brandschutzklassen einzuhalten. Tiren, Fluchtwege
und Rettungswege sind entsprechend den Vorgaben der LBO auszufiihren.

e Organisatorischer Brandschutz

Fir den Betrieb des Pferdehofes ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen, das die Eva-
kuierung der Tiere, die Alarmierung der Feuerwehr und die Bereitstellung von Losch-
mitteln regelt. Dieses Konzept wird im Rahmen der Genehmigungspflicht fir Sonder-
bauten geprift.
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5.5  Verkehrliche ErschlieBung

Die verkehrliche ErschlieBung des Geltungsbereichs erfolgt tber die bestehende Zufahrt von
der Loickenziner Chaussee, die westlich an den Planungsraum angrenzt. Diese Strale ist Teil
des ortlichen StraBennetzes und gewahrleistet eine direkte Anbindung an das libergeordnete
Verkehrsnetz der Stadt Altentreptow. Die vorhandene Zufahrt wird fiir die geplante Nutzung
beibehalten und gegebenenfalls angepasst, um den Anforderungen des Vorhabens gerecht zu
werden.

Innerhalb des Planungsraumes wird die ErschlieBung weitgehend Uber die bereits vorhandenen
Wegestrukturen sichergestellt. Diese Wege stammen aus der friiheren Nutzung als Gartnerei
und sind in ihrer Lage und Breite geeignet, die geplanten Nutzungen zu bedienen. Durch die
Nutzung dieser bestehenden Wege wird eine zusatzliche Flachenversiegelung vermieden und
der Eingriff in den Boden minimiert. Lediglich punktuelle Anpassungen kénnen erforderlich
sein, um die Wege fir den Betriebsverkehr (z.B. Transporte von Futter und Materialien) sowie
den Individualverkehr der Besucher und Reitschiiler zu optimieren.

Die interne Wegefiihrung wird so gestaltet, dass eine klare Trennung zwischen den Bereichen
fur Pferdehaltung und den Aufenthalts- bzw. Lagerflaichen gewahrleistet ist. Die Anordnung
beriicksichtigt die betrieblichen Ablaufe und ermdglicht kurze und sichere Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Nutzungsbereichen.

Fir den ruhenden Verkehr werden Stellplatze in ausreichender Zahl auf dem Grundstuck vor-
gesehen. Diese dienen sowohl dem Betriebsinhaber als auch Besuchern und Teilnehmern von
Seminaren oder Reitunterricht.

Die verkehrliche ErschlieBung ist damit gesichert und entspricht den Vorgaben des §9 Abs. 1
Nr.11 BauGB sowie den Grundsatzen einer sparsamen Bodennutzung und einer geordneten
stadtebaulichen Entwicklung. Durch die Nutzung der bestehenden Zufahrt und Wege wird zu-
satzlicher Flachenverbrauch vermieden, und die Anbindung an das 6ffentliche StraBennetz ist
dauerhaft gewabhrleistet.
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5.6 Denkmalschutz

Innerhalb des Planungsraumes sind keine Baudenkmale vorhanden, die als Denkmal im Sinne
des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als Zeit-
zeugen der Geschichte zu erhalten sind.

Dariber hinaus sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans keine Bodendenkmale oder Ver-
dachtsflachen bekannt.

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmale oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt werden,
sind diese gemaB § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehdrde unverziglich
anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauf-
tragten des Landesamtes fiir Kultur und Denkmalpflege in unverdndertem Zustand zu erhalten.

Die Anzeigepflicht besteht fiir den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer
sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.

Die Verpflichtung erlischt finf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige
spatestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann die Frist im Rahmen
des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).
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6. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind Veranderun-
gen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder Verdanderungen des mit der belebten
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beein-
trachtigen konnen. (§ 14 Abs. 1 BNatSchG)

Der Verursacher eines Eingriffes ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlas-
sen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind durch MaBnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmaBnahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmaBnah-
men).

Sind auf Grund der Aufstellung, Anderung, Erganzung oder Aufhebung von Bauleitplanen Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu erwarten, so ist gemaB § 18 BNatSchG uber die Vermeidung,
den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

Die folgende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt auf der Grundlage der Hinweise zur
Eingriffsregelung in der Neufassung vom Ministerium fur Landwirtschaft und Umwelt Meck-
lenburg-Vorpommern (gultig seit 01.06.2018; redaktionell Gberarbeitet am 01.10.2019).

Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfes

Zur Ermittlung des multifunktionalen Kompensationsbedarfes sind zunachst die im Einwirkbe-
reich des Eingriffes liegenden Biotoptypen zu erfassen.

Die Erfassung und Bewertung der vorhandenen Biotope erfolgte auf der Grundlage der Anlei-
tung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpom-
mern (LUNG MV 2013) in Verbindung mit den Hinweisen zur Eingriffsregelung (HzE).

Biotoptypen im Geltungsbereich und deren Beeintrachtigungsgrad

Die Bewertung des Ausgangszustandes im Planungsraum erfolgt auf Grundlage der Hinweise
zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern. Da die HZE M-V fiur Gartnereien keinen ei-
genen Biotoptyp bereithalt, wird der Planungsraum dem Biotoptyp ,sonstige landwirtschaftli-
che Betriebsanlage” zugeordnet.

Diese Zuordnung wird durch die friihere Nutzung als Gartnerei begriindet. Die Gartnerei stellt
eine Form der landwirtschaftlichen Produktion dar, die typischerweise mit baulichen Anlagen
wie Gewachshausern, Wirtschaftsgebauden, befestigten Hofflachen und technischen Einrich-
tungen verbunden ist. Diese Strukturen sind im Bestand noch erkennbar und pragen den Cha-
rakter der Flache.

Ermittlung des Biotopwertes

Zur Ermittlung des Biotopwertes wird aus der Anlage 3 die naturschutzfachliche Wertstufe ent-
nommen. Der durchschnittliche Biotopwert ergibt sich aus der jeweiligen Wertstufe.

Der Biotoptyp des Planungsraumes umfasst eine ,sonstige landwirtschaftliche Betriebsanlage”
mit einer naturschutzfachlichen Wertstufe von 1.
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Der Biotopwert berechnet sich aus 1 minus dem Versiegelungsgrad. Dieser betragt 35% (6.277
m?). Der Biotopwert betragt damit 0,65.

Ermittlung des Lagefaktors

Uber Zu- bzw. Abschlage des ermittelten Biotopwertes wird die Lage der vom Eingriff betroffe-
nen Biotoptypen in wertvollen, ungestorten oder vorbelasteten Raumen bertcksichtigt (Lage-
faktor).

Der Lagefaktor 0,75 ist anzunehmen, wenn der Abstand zu vorhandenen Stoérquellen geringer
als 100 m ist. Dies ist durch die angrenzende Gleisanlage und die Strale gegeben.

Berechnung des Eingriffsflichenadquivalents fiir Biotopbeseitigung bzw. Biotopverande-
rung (unmittelbare Wirkungen/Beeintrachtigung)

Fur Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verandert werden (Funktionsverlust), ergibt
sich das Eingriffsflachenaquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Flache
des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor.

Relevant fir den Funktionsverlust ist vorliegend im Wesentlichen das sonstige Sondergebiet
mit einer festgesetzten Fliche von 17.660 m?,

. Flaghe fjes . Flache * Biotopwert * Eingriffsflachen-
Biotoptyp beeintrach- Biotop- Lage- —
) ) Lagefaktor aquivalent
tigten Bio- wert faktor 5
e [m?2 EFA]

topsin m

OBS 17.660 0,65 0,75 17.660 * 0,65 * 0,75 8.609

Summe der erforderlichen Eingriffsflachendquivalente: 8.609

Berechnung des Eingriffsaquivalents fiir Funktionsbeeintrachtigung von Biotopen

Biotopbeeintrachtigungen im Randbereich der Anlagen bzw. auBerhalb der Baugrenze sind
nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten.
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Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Nahezu alle Eingriffe sind neben der Beseitigung von Biotopen auch mit der Versiegelung bzw.
Uberbauung von Flachen verbunden. Das fiihrt zu weiteren Beeintrachtigungen insbesondere
der abiotischen Schutzguter, so dass zusatzliche KompensationsmaBnahmen entstehen. Des-
halb ist biotopunabhéngig die teil-/vollversiegelte bzw. (iberbaute Flache in m? zu ermitteln
und mit einem Zuschlag von 0,2/0,5 zu berticksichtigen.

Die entsprechend der GRZ von 0,4 maximal zulissige Versiegelung umfasst 7.064 m?. Aktuell
sind bereits 6.277 m? versiegelt. Somit sind weitere Versiegelungen bis maximal 787 m? zulas-

sig.

Eingriffsflachen-

Teil-/ Vollversiegelte Zuschlag fir Teil-/ Teil-/Vollversiegelte bzw. tiber- squivalente
bzw. - Uberbaute Flache Vollversiegelung baute Flache * Zuschlag .
(EFA m?)
787 m? 0,5 787 * 0,5 393
Summe der erforderlichen Eingriffsflaichendquivalente: 393

Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Aus den berechneten Eingriffsflachendquivalenten ergibt sich durch Addition der multifunkti-
onale Kompensationsbedarf.

Eingriffsflachenaquiva- Eingriffsflachenaqui- Elngr{.ffsfla.chenaquwe.a— Multifunktio-
. " . . lent fir Teil-/Vollversie- | naler Kompen-
lent fur Biotopbeseiti- | + | valent fur Funktions- | + o .
un beeintrichtiqun gelung bzw. Uberbau- sationsbedarf
2 S ung [m? EFA]
8.609 0 393 9.002
Summe des multifunktionalen Kompensationsbedarfs (m? EFA): 9.002
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Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfs

Als hochintegrativer Ausdruck landschaftlicher Okosysteme wurde der biotische Komplex zur
Bestimmung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs herangezogen. Bei betroffenen
Funktionen von besonderer Bedeutung sind die damit verbundenen Beeintrachtigungen und
die daraus resultierenden KompensationsmaBnahmen gesondert zu ermitteln. Dies bedeutet,
dass eine additive Kompensation notwendig wird, sofern dies aufgrund der Multifunktionalitat
der Gbrigen KompensationsmaBnahmen nicht bereits gegeben ist.

Der additive Kompensationsbedarf ist verbal-argumentativ zu bestimmen und zu begriinden.

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

« Alle natlrlichen und naturnahen Lebensrdume mit ihrer speziellen Vielfalt an Lebensgemeinschaften

* Lebensrdaume im Bestand bedrohter Arten (einschl. der Rdume, die bedrohte Tierarten fiir Wanderungen inner-
halb ihres Lebenszyklus bendétigen.)

« Flachen, die sich fur die Entwicklung der genannten Lebensrdume besonders eignen und die fir die langfristige
Sicherung der Artenvielfalt benétigt werden.

Schutzgut Landschaftsbild

» Markante gelandemorphologische Auspragungen (z. B. ausgepragte Hangkanten)
- Naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Landschaftsteile und -bestandteile (z. B. Binnendiinen)

- Natirliche und naturnahe Lebensrdume mit ihrer spezifischen Auspragung an Formen, Arten und Lebensge-
meinschaften (z. B. Hecken)

« Gebiete mit kleinflachigem Wechsel der Nutzungsarten
« Landschaftsraume mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen erméglichen
« Landschaftsraume mit Uberdurchschnittlicher Ruhe

Schutzgut Boden

* Bereiche ohne oder mit geringen anthropogenen Bodenverdnderungen, z.B. Bereiche mit traditionell nur gering
den Boden verandernden Nutzungen (naturnahe Biotop- und Nutzungstypen)

» Vorkommen seltener Bodentypen
- Bereiche mit tiberdurchschnittlich hoher natirlicher Bodenfruchtbarkeit
» Vorkommen natur- und kulturgeschichtlich wertvoller B6den

Schutzgut Wasser

« Naturnahe Oberflaichengewasser und Gewassersysteme (einschl. der Uberschwemmungsgebiete) ohne oder nur
mit extensiver Nutzung

« Oberflachengewasser mit iberdurchschnittlicher Wasserbeschaffenheit

» Vorkommen von Grundwasser in Uberdurchschnittlicher Beschaffenheit und Gebiete, in denen sich dieses neu
bildet

« Heilquellen und Mineralbrunnen

Schutzgut Klima/Luft

 Gebiete mit geringer Schadstoffbelastung
« Luftaustauschbahnen, insbesondere zwischen unbelasteten und belasteten Bereichen
 Gebiete mit luftverbessernder Wirkung (z.B. Staubfilterung, Klimaausgleich)

Die geplante Entwicklung betrifft ausschlieBlich den Bereich der ehemaligen Géartnerei, der seit
mehreren Jahrzehnten brachliegt und durch eine hohe anthropogene Vorpragung gekenn-
zeichnet ist. Der Planungsraum weist einen erheblichen Versiegelungsgrad sowie bauliche
Reststrukturen auf und ist vollstandig eingezaunt. Naturnahe Landschaftselemente oder 6ko-
logisch hochwertige Strukturen sind nicht vorhanden.
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Der Geltungsbereich liegt auBerhalb von Landschaftsschutzgebieten, Naturparks, Biospharen-
reservaten, FFH-Gebieten und sonstigen Schutzgebieten im Sinne des §30 BNatSchG. Es be-
stehen keine gesetzlich geschitzten Biotope, keine Gewasser und keine Flachen mit besonde-
rer landschaftlicher Bedeutung.

Die Flachen sind aufgrund der friiheren Nutzung als Gértnerei stark Uberformt und besitzen
keine Funktionen eines qualifizierten landschaftlichen Freiraums. Die geplante Nachnutzung
erfolgt innerhalb des bestehenden Siedlungsgefiiges und dient der Wiedernutzbarmachung
einer brachliegenden Betriebsflache. Damit wird weder eine Zerschneidung noch eine Beein-
trachtigung zusammenhangender Freirdume verursacht. Es kommt damit zu keinen vorhaben-
bedingten Eingriffen in qualifizierte landschaftliche Freirdume.

Der gesamte Planungsraum befindet sich innerhalb eines 100 m weiten Korridors zu angren-
zenden Wohnnutzungen, Verkehrsflachen und Gewerbebetrieben. Durch die Inanspruch-
nahme von nicht- oder teilversiegelter Freiflachen mit baulichen Vorbelastungen sind potenzi-
elle Lebensraume von Reptilien, Offenland-, Gebadude- und Gehdlzbriter betroffen. Dabei han-
delt es sich jedoch ausschlieBlich um ein stérungsunempfindliches potenzielles Arteninventar.

Durch artenschutzrechtliche MaBnahmen, die im Aufstellungsverfahren festzulegen sind, kdn-
nen erhebliche Eingriffe in diese faunistischen Sonderfunktionen vermieden werden. Es besteht
daher kein additiver Kompensationsbedarf fir Arten und Lebensgemeinschaften.

Die Béden des Planungsraumes besitzen auf Grund ihrer anthropogenen Uberformung nur
eine allgemeine Bedeutung im Naturhaushalt. Es besteht daher kein additiver Kompensations-
bedarf fir Sonderfunktionen der Boden.

Fir das Schutzgut Wasser sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine gesonderten SchutzmaB-
nahmen notwendig. Eine diversifizierte Auseinandersetzung mit dem Schutzgut Wasser erfolgt
innerhalb des zu erstellenden Umweltbericht. Es besteht daher kein additiver Kompensations-
bedarf fur das Schutzgut Wasser.

Durch das Vorhaben sind keine klimarelevanten Strukturen mit besonderer Bedeutung betrof-
fen. Es besteht daher kein additiver Kompensationsbedarf fir das Schutzgut Klima/Luft.

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung fir das Landschaftsbild sind vorliegend
nicht vorhanden. Durch die Vorpragungen werden durch die Umsetzung der Planung keine
erheblichen zusatzlichen visuellen Storreize im Landschaftsbild hervorgerufen. Es besteht da-
mit kein additiver Kompensationsbedarf fir Sonderfunktionen des Landschaftsbildes.
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Kompensation des Eingriffes

MaBnahme (6.31): Anlage von freiwachsenden Gebuschen oder Hecken

Lage der AusgleichsmaBnahme: mit ,A" gekennzeichnete Flache
FlachengroBe: 1.864 m?

Beschreibung:
Anpflanzung von Gebuschen oder Hecken im Siedlungsbereich

Anforderungen fur Anerkennung:
¢ keine wirtschaftliche Nutzung
* Vorlage eines Pflanzplanes
- Schaffung gunstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung entsprechend
den jeweils geltenden DIN-Vorschriften
- Verwendung standortheimischer Baum- und Straucharten aus mdglichst gebietseigenen
Herkunften
- Verwendung von mind. 5 Strauch- und mind. 2 Baumarten
- Verwendung von Arten naturnaher Hecken und Geholze (siehe Anlage 2, Nrn. 4.3. und
4.4. NatSchAG M-V)
- Anteil nichtheimischer Geholze max. 20 %
- Flachenanteil an Baumen von mind. 10% bei FlachengroBen von < 0,5 ha und max.
30% bei FlachengroBen von = 0,5 ha
- Pflanzqualitat: Baume als Heister mind. 150/175 cm, in stark frequentierten Bereichen
175/200 cm; Straucher mind. 80/100 cm, in stark frequentierten Bereichen 125/150 cm
- Pflanzdichte: BAume als Heister im Abstand von 3 m x 3 m, Pflanzung von groB3kronigen
Biumen als Uberhalter in Abstanden von 15-20 m untereinander als Hochstamme (StU
14/16 cm) mit Dreibocksicherung
- Straucher im Verband Tm x 1,5 m
- Mindestbreite der MaBnahme: 5 m, Mindestreihenzahl: 2
- Aufbau von Schutzeinrichtungen (Einzaunung) gegen Wildverbiss, soweit erforderlich
* Vorgaben zur Fertigstellungs- und Entwicklungspflege:
- Jungwuchspflege (jahrliche Mahd von Gras- und Ruderalvegetation) 5 Jahre
- Ersatzpflanzung der Baume bei Ausfall, bei Strauchern bei mehr als 10 % Ausfalle
- Instandsetzung der Schutzeinrichtungen, bedarfsweise Bewé&sserung
- Verankerung der Baume nach 5 Jahren entfernen
- Abbau der Schutzeinrichtungen bei gesicherter Kultur, frihestens nach 5 Jahren
¢ MindestflachengroBe: 1.000 m?

Bezugsflache fur Aufwertungen: MaBnahmenflache
Kompensationswert: 1,0

Gesamtbilanzierung

Der korrigierte multifunktionale Kompensationsbedarf betragt 9.002 m? EFA. Innerhalb des
Planungsraumes erfolgt im Bereich der mit ,A” gekennzeichneten Flache die Pflanzung von
freiwachsenden Gebiischen oder Hecken. Der Wert des MaBnahme betrégt 1.864 m? KFA. Da-
mit verbleibt ein weiteres Kompensationserfordernis von 7.138 m? EFA. Im weiteren Ver-
fahren erfolgt die Zuordnung von geeigneten MaBnahmen.

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 47 Begriindung Stand Januar 2026
LAlte Gartnerei Altentreptow”



	Vorlage
	Anlage  1 30298 Ausgrenzung 250704
	Anlage  2 Antrag Planverfahren Gärtnerei
	Anlage  3 01_Bebauungsplan_Januar 2026
	Anlage  4 02_Vorhaben- und Erschließungsplan_Januar 2026
	Anlage  5 03_Begründung Januar 2026-1

